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1. Veranlassung und Planziel  

Die Stadt Neuwied hat im Jahr 1999 mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 43 „Irmgartz-

Gelände“ die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung eines Lebensmittelsupermark-

tes mit 800 m² Verkaufsfläche sowie eines Getränkemarktes mit 400 m² Verkaufsfläche geschaffen. 

Der Standort ist zwischenzeitlich durch einen Rewe-Markt besetzt und übernimmt eine wichtige Funk-

tion für die Grund- und Nahversorgung der Bevölkerung der Stadtteile Irlich und Feldkirchen. Dies 

ergibt sich insbesondere aus der zentralen Lage zwischen den beiden Stadtteilen, wodurch der 

Standort für alle PKW-Kunden wirtschaftlich anzufahren und auch für den Fuß- und Radverkehr sehr 

gut zu erreichen ist.  

Die Fa AldiSüd beabsichtigt nun diesen bestehenden Einzelhandelsstandort durch eine Discounterfiliale 

zu ergänzen, um die Nahversorgung für die in den Stadtteilen Feldkirchen und Irlich lebende Bevölke-

rung weiter zu verbessern. Durch den Standortverbund eines Discounters mit einem Lebensmittelvoll-

sortimenter können Synergieeffekte genutzt werden, die zu einer nachhaltigen Stärkung und damit 

langfristigen Sicherung des Einzelhandelsstandortes führen. Zu der gleichen Einschätzung kommt 

auch der Betreiber des Rewe-Marktes. Er unterstützt mit Grundstücksverkauf und Überfahrtsgeneh-

migungen die geplante Ansiedlung der AldiSüd-Filiale ausdrücklich, da ein Kaufkraftabfluss an andere 

moderne Discounterstandorte mit Supermarktnachbarschaft reduziert und somit mehr Kaufkraft inner-

halb der Stadtteile Irlich und Feldkirchen gebunden werden kann. 

Aufgrund der geplanten Größe der Discounter-Filiale von 970 qm Verkaufsfläche und rd. 1.600 qm 

Geschossfläche handelt es sich um ein großflächiges Einzelhandelsvorhaben im Sinne § 11 Abs. 3 

BauNVO. Bei der Verwirklichung derartiger Vorhaben sind insbesondere die Ziele der Raumordnung 

zu berücksichtigen. Im Vorfeld der Bauleitplanung wurde daher eine vereinfachte raumordnerische 

Prüfung bei der Unteren Landesplanungsbehörde beantragt, die auch positiv im Sinne der Antragstel-

lerin abgeschlossen wurde. 

Mit der ergänzenden Ansiedlung der AldiSüd-Filiale am Standort Büng entsteht hier ein modernes Nah-

versorgungszentrum für die Stadtteile Feldkirchen und Irlich. Insofern ist es geboten, mit der Aufstel-

lung des Bebauungsplanes auch die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine zeitgemäße Um-

gestaltung des vorhandenen Rewe-Marktes zu schaffen. Der vorhandene Rewe-Markt  wurde ent-

sprechend der Vorgaben des rechtskräftigen Bebauungsplanes errichtet und im Jahr 2000 in Betrieb 

genommen. Zwischenzeitlich wurde allerdings durch das Bundesverwaltungsgericht in seiner Ent-

scheidung vom 24.11.2005 der Begriff der Verkaufsfläche neu definiert. Demnach ist hierunter der Teil 

der Geschäftsfläche zu verstehen, auf dem üblicherweise die Verkäufe abgewickelt werden, ein-

schließlich Kassenzone, Gänge und Stellflächen für Einrichtungsgegenstände. Bestätigt wurde auch, 

dass bei der Ermittlung der Verkaufsfläche alle Flächen einzubeziehen sind, die vom Kunden betreten 

werden können oder die er zu Kaufzwecken einsehen kann, die aber aus hygienischen oder anderen 

Gründen vom Kunden nicht betreten werden dürfen (Fleisch- oder Käsefrischtheke mit Bedienung). 

Auf Grundlage dieser Definition verfügen der Supermarkt einschl. Toto-Lotto-Annahmestelle und 

Backshop im Bestand über rd. 1.085 qm und der Getränkemarkt über rd. 200 qm Verkaufsfläche.  

Selbst unter Zugrundelegung dieser veränderten Verkaufsflächendefinition handelt es sich um einen 

Betrieb, dessen Größe deutlich unterhalb der heute notwendigen Größe für eine angemessene Wa-

renpräsentation bei Supermärkten liegt. Dies folgt bereits aus der folgenden Betrachtung: Durch eine 

im Jahr 2002 eigens zum Thema Einzelhandelsentwicklung eingesetzte Arbeitsgruppe beim Bundes-

ministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen (BMVBW)1 wurde festgestellt, dass ein leistungs-

                                                 
1  Arbeitsgruppe „Strukturwandel im Lebensmitteleinzelhandel und § 11 Abs. 3 BauNVO“ des BMVBW (veröf-

fentlicht im Bericht vom 30.04.2002) 
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fähiger Supermarkt (ohne Getränkemarkt) regelmäßig eine Verkaufsfläche von mind. 1.270 qm benö-

tigt, um seine rd. 9.500 Artikel zu präsentieren.        

Anzumerken ist allerdings, dass bereits zum damaligen Zeitpunkt seitens der Vertreter der Betrei-

berunternehmen Folgendes festgestellt wurde: „Die ökonomischen Grundvoraussetzungen hätten sich 

so geändert, dass die Supermärkte nur dann bestehen könnten, wenn sie über eine Verkaufsfläche 

von mindestens 1.500 qm verfügten. Dies u.a. deshalb, weil der Verbraucher bei den Vollversorgern 

auch im Rahmen der Nahversorgung immer größere Auswahlmöglichkeiten fordere.“ (Bericht der Ar-

beitsgruppe Strukturwandel im Lebensmitteleinzelhandel und § 11 Abs. 3 BauNVO 2002, S.9). Dies 

gilt heute umso mehr, als dass sich zum einen die durchschnittliche Artikelzahl eines Supermarktes 

nach Angabe von EHI: Handel aktuell 2008/2009 zwischenzeitlich auf rd. 10.100 Stück vergrößert hat 

und sich zum anderen weitere flächenbeanspruchende Entwicklungen im Lebensmitteleinzelhandel 

ergeben haben. Anzusprechen sind z.B.  

- Ausdehnung der Frische- und Convenienceangebote  

- Reduzierung der Regalhöhen um eine Etage 

- Verbreiterung der Laufwege 

- Erhöhter Flächenbedarf moderner Kassensysteme  

- Ausweitung der flächenbeanspruchenden Kühl- und Tiefkühlzonen  

- Service- und Angebotsprofilierung gegenüber Discountern durch bspw. Degustations- und Ak-

tionsflächen  

- Diversifizierung des Getränkeangebotes 

- Rücknahmeverpflichtung für Einweg-Leergut  

 

Der Betreiber des bestehenden Rewe-Marktes ist daher an die Stadt Neuwied mit der Bitte herange-

treten, auch die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Vergrößerung des bestehenden Rewe-

Marktes zu schaffen. Die Maßnahme soll ausschließlich dazu dienen, die Warenpräsentation zu opti-

mieren und die Serviceleistungen für Kunden (breitere Gänge, niedrigere Regale usw.)  zu verbes-

sern, um im Wettbewerb mit anderen Verkaufsstellen bestehen zu können. Die Maßnahme dient da-

her der Zukunftssicherung des Betriebs, um gemeinsam mit der geplanten AldiSüd-Filiale ein langfristig 

tragfähiges Nahversorgungszentrum für die vor Ort lebende Bevölkerung zu schaffen. Die raumord-

nungsrechtliche Zulässigkeit dieser Verkaufsflächenerweiterung auf 1.785 qm wurde ebenfalls im 

Rahmen einer vereinfachten raumordnerischen Prüfung festgestellt. Das positive Ergebnis wurde mit 

Datum vom 31.03.2010 mitgeteilt.  

Im Hinblick auf das Ziel, den Bereich Büng zu einem langfristig tragfähigen Nahversorgungszentrum 

zu entwickeln, hat der Rat der Stadt Neuwied in seiner Sitzung am 19.05.2011 die Aufstellung des 

Bebauungsplanes Nr. 043 II „Erweiterung Nahversorgungszentrum Feldkirchen-Irlich“ beschlossen. 

Damit sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung der beiden vorangehend 

beschriebenen Einzelhandelsprojekte geschaffen werden.  
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1 Ziele der Raumordnung  

Bei der Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsvorhaben sind die im Regionalen Raumordnungsplan 

sowie dem Landesentwicklungsprogramm IV (LEP IV) enthaltenen Ziele und Grundsätze der 

Raumordnung zu berücksichtigen. Um die Vereinbarkeit der geplanten AldiSüd-Ansiedlung auf dem 

Irmgartz-Gelände mit diesen Belangen zu ermitteln, wurde auf Antrag der Stadt Neuwied im Vorfeld 

der Bauleitplanung eine vereinfachte raumordnerische Prüfung durch die Untere Landesplanungsbe-

hörde (Kreisverwaltung Neuwied) durchgeführt. Diese teilt mit Schreiben vom 17.12.2008 mit, dass 

dem Vorhaben aus Sicht der unteren Landesplanung zugestimmt wird. Die Entscheidung ergeht unter 

der Maßgabe, im Bebauungsplan weitere innenstadtrelevante Einzelhandelsnutzungen zum Schutze 

der Kernbereiche von Irlich und Feldkirchen einzuschränken. Dieser Maßgabe wird im Bauleitplanver-

fahren Rechnung getragen, indem die zulässige Nutzung auf einen Lebensmittelmarkt mit einer Ver-

kaufsfläche von max. 970 qm Verkaufsfläche beschränkt wird.  

Auch die geplante Verkaufsflächenerweiterung der Rewe-Filiale auf 1.785 qm einschl. Getränkemarkt 

wurde im Vorfeld der Bauleitplanung einer vereinfachten raumordnerischen Prüfung unterzogen. Die 

Untere Landesplanungsbehörde teilt mit Schreiben vom 31.03.2010 mit, dass dem Vorhaben unter 

folgender Maßgabe zugestimmt wird: „Im Rahmen der B-Planaufstellung sind zum Schutze der Kern-

bereiche von Irlich und Feldkirchen weitere Einzelhandelsnutzungen und Sortimente weiterführender 

Bedarfsstufen im Hinblick auf die notwendige Funktionsteilung in der City und dem Schutz der zentra-

len Lagen in beiden Stadtteilen einzuschränken, da es sich bei dem fraglichen Areal ausschließlich 

um einen Nahversorgungsstandort handelt.“ Dieser Maßgabe wird im Rahmen der textlichen Festset-

zung zur zulässigen Nutzung im Sondergebiet für die Erweiterung des Rewe-Marktes Rechnung ge-

tragen.  

 

 

2 Darstellung der FNP-Änderung  

Der wirksame Flächennutzungsplan stellt das Plangebiet teilräumig als gewerbliche Baufläche über-

wiegend jedoch als Fläche für die Landwirtschaft dar. Mit der FNP-Änderung findet eine teilräumige 

Umwidmung in eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung großflächiger Einzelhandel sowie 

eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft statt.   

 

 

3 Umweltbericht 

Da sowohl Flächennutzungspläne als auch Bebauungspläne einer UP bedürfen, wird vorliegend auf 

die Abschichtungsregelung verwiesen. Der § 2 Abs.4 Satz 5 BauGB legt fest, dass die UP im Bauleit-

planverfahren - wenn und soweit eine UP bereits auf einer anderen Planungsstufe durchgeführt wird 

oder ist - auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt werden soll. Dabei 

ist es nicht maßgeblich, ob die Planungen auf den verschiedenen Ebenen der Planungshierarchie 

zeitlich nacheinander oder ggf. zeitgleich durchgeführt werden (z.B. Parallelverfahren nach § 8 Abs.3 

Satz 1 BauGB). Die Abschichtungsmöglichkeit beschränkt sich ferner nicht darauf, dass eine UP auf 

der in der Planungshierarchie höherrangigen Planungsebene zur Abschichtung der UP auf der nach-

geordneten Planungsebene genutzt werden kann, sondern gilt auch umgekehrt. Den in die Abwägung 

einzustellenden umweltschützenden Belangen (§ 1a BauGB) wird daher durch den der Begründung 

zum Bebauungsplan beigefügten Umweltbericht (gem. § 2 und § 2a BauGB) Rechnung getragen.  
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4 Verkehrserschließung 

Das Plangebiet liegt außerhalb des Ortsdurchfahrtsbereiches an der Kreisstraße K 112. Für den Re-

we-Markt wurde auf der Kreisstraße bereits eine Linksabbiegerspur eingerichtet. Das Erschließungs-

konzept des Bebauungsplanes sieht daher vor, diese Zufahrt zu nutzen und mittels Überfahrung des 

Rewe-Grundstückes die Erschließung des Aldi-Grundstückes zu schaffen.  

Um die Frage der Leistungsfähigkeit sowie der Ausgestaltung des Knotenpunktes zu erörtern, wurde 

bei dem Büro Manns Ingenieure, Wirges, eine verkehrstechnische Untersuchung beauftragt. Diese ist 

der Begründung in der Anlage beigefügt.  

Die Erschließung für Fußgänger und Radfahrer erfolgt über einen Fußweg, der aus Irlich kommend in 

Verlängerung der Immanuel-Kant-Straße die beiden Einzelhandelsstandorte anbindet. Dieser quert 

die K 112 im Bereich der Einbiegespur und führt über die Oststraße weiter in den Stadtteil Feldkir-

chen, so dass auch dieser fußläufig erreichbar ist. Im Übrigen ist eine Verlängerung des westlich der 

Straße K 112 bereits vorhandenen Fußwegs bis zur Einmündung Rezentalweg geplant. Der Bebau-

ungsplan schafft für diese bauliche Maßnahme die notwendigen planungsrechtlichen Voraussetzun-

gen.  

Innerhalb des Plangebietes soll der bestehende Fußweg geringfügig nach Norden verlagert werden. 

Die Sicherung und öffentliche Zugänglichkeit des Fußwegs erfolgt vertraglich zwischen dem Grund-

stückseigentümer und der Stadt Neuwied.  

 

 

5 Wasserwirtschaft / Grundwasserschutz  

Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 

Die Wasserversorgung ist über das städtische Leitungsnetz sichergestellt. Gleiches gilt für die Lösch-

wasserversorgung: Nach Prüfung der Versorgungssituation im Umfeld des Plangebietes durch die 

Stadtwerke Neuwied können 96 m³/h im Umkreis der 300 m Regelung über den Unterflurhydrant di-

rekt am Rewe-Markt aus der Straße Am Kirchgraben mit 48m³/h und über den Unterflurhydrant  Im-

manuel-Kant-Straße in 170 m Entfernung auch mit 48m³/h über einen Zeitraum von 2 Std. und einem 

Restfließdruck von 1,5 bar sichergestellt ist. Die Hydranten befinden sich an unterschiedlichen Was-

serzuleitungen.  

Im Hinblick auf den Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswasser gilt, dass der Rewe-Markt 

bereits über eine Rückhalteeinrichtung und einen Anschluss an das öffentliche Kanalnetz im Bereich 

der Straße Im Kirchgraben verfügt. Dieses Entwässerungskonzept gilt unverändert fort.  

Die Entwässerung des AldiSüd-Standortes wird im Trennsystem erfolgen: Das anfallende Oberflächen-

wasser einschließlich der Entwässerung des nördlich angrenzenden Erdwalls wird über einen neu zu 

verlegenden Kanal westlich der K 112 dem Karbach zugeleitet. Die hierfür notwendige unterirdische 

Querung der K 112 wurde bereits mit Vertretern des Landesbetrieb Mobilität und Verkehr (LBM) ab-

gestimmt. Der Anschluss dieses neuen Regenwasserkanals an den verrohrten Karbach erfolgt mittels 

Anbohrung. Die für die Einleitung notwendige wasserrechtliche Genehmigung wurde dem Vorha-

benträger durch die zuständige Wasserbehörde (SGD) mit Datum vom 29.03.2012 erteilt.  

Für die Ableitung des Schmutzwassers bestehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Zum einen kann 

mittels Hebeanlage eine Zuführung zum öffentlichen Mischwassernetz des Stadtteils Irlich erfolgen. 

Zum anderen kann das Schmutzwasser über einen Freispiegelkanal im Kanalgraben des Regenwas-

serkanals verlegt und direkt vor dem Regenüberlauf des Karbachs an das Mischwassernetz von Feld-

kirchen angeschlossen werden. Beide Varianten sind technisch umsetzbar und werden von den Ser-

vicebetrieben Neuwied als möglich erachtet.  
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Überschwemmungsgebiet/Oberirdische Gewässer 

Überschwemmungsgebiete oder oberirdische Gewässer werden durch die Planung nicht berührt. 

 

Wasserschutzgebiete  

Wasserschutzgebiete werden durch die Planung nicht berührt.  

 

 

6 Altlasten  

Im Rahmen der vereinfachten raumordnerischen Prüfungen wurden seitens der zuständigen Behörde 

Hinweise darauf vorgebracht, dass das Plangebiet als Altablagerung bzw. als altlastenverdächtige 

Fläche im Sinne der Bundesbodenschutzverordnung zu bewerten ist. Daraufhin wurden seitens eines 

qualifizierten Fachbüros (Institut für Geotechnik (IfG) Limburg) weitergehende Untersuchungen für den 

Bereich des SOLEH1 angestellt. Für eine Gefährdungsabschätzung im Vorfeld der Projektrealisierung 

wurden auf dem Grundstück und dem nördlich angrenzenden Areal insgesamt 23 Rammkernsondie-

rungen bis zu einer maximalen Endteufe von 9,30 m unter Geländeoberkante niedergebracht. Dabei 

wurden ab Geländeoberkante als Abdeckung der ehemaligen Bimsgrube tonige Schluffe mit einer 

mittleren Mächtigkeit von rund 2,00 m nachgewiesen. Unterhalb der Abdeckung wurden als Rückver-

füllungsmaterialien Kiese und Sande mit anthropogenen Inhaltsstoffen und einer mittleren Mächtigkeit 

von 4,50 – 5,00 m angetroffen. 

Unter altlastentechnischen Gesichtspunkten wurden für die in der Regel relevanten Parameter Koh-

lenwasserstoffe und Schwermetalle keine Prüfwertüberschreitungen im Sinne der einschlägigen recht-

lichen Grundlagen nachgewiesen. Lediglich vereinzelt wurden geringe Prüfwertüberschreitungen für 

den Parameter PAK(11 – 16) festgestellt. Da alle o. g. Schadstoffe jedoch nicht eluierbar sind, ist aus 

altlastentechnischer Sicht generell kein weiterer Erkundungs-, Handlungs- oder Sanierungsbedarf 

anzuzeigen. Dieser o. g. Einschätzung wurde seitens der zuständigen Fachbehörde (SGD Nord) 

ebenfalls zugestimmt. Die Aushubmassen sind im Rahmen der Aushubmaßnahmen daher lediglich 

abfalltechnisch relevant. Nach Abstimmung mit der zuständigen Fachbehörde (SGD Nord) kann Mate-

rial bis zur Klassifizierung Z 3 in einem technischen Bauwerk (bspw. Lärm- oder Sichtschutzwall) oder 

unterhalb versiegelter Flächen auf dem Grundstück selbst wieder eingebaut werden. Die diesbezügli-

chen Details sind im Vollzug des Bebauungsplanes in Abstimmung mit den zuständigen Behörden zu 

erörtern.  

Für den Standort des Rewe-Marktes sowie der angrenzenden gewerblichen Bauflächen wurden in 

den Jahren 1998 und 1999 bereits Bodenuntersuchungen vorgenommen. Hinsichtlich der Altablage-

rung 13800045-262 kam die orientierende Untersuchung des „Chemisch technischen Laboratoriums 

Heinrich Hart GmbH“ vom 14.05.1998 zu folgendem Ergebnis: „Das in diesem Bereich angetroffene 

Auffüllgut ist organoleptisch wenig auffällig. Fremdmassen sind lediglich in Form von einzelnen Holz- 

und Glassplittern enthalten. Die Auffüllmächtigkeit beträgt 0,8 m (RK 12) bzw. 3,5 m (RK 13). Durch 

die Abgrabung im Bereich von RK 13 ist ein Geländeeinschnitt entstanden. Auch hier kann eine 

Grundwasser- sowie Deponiegasgefährdung weitgehend ausgeschlossen werden. Eventuell anfallen-

der Erdaushub erfordert einen erhöhten Entsorgungsaufwand, bei Gründungen ist die eingeschränkte 

Tragfähigkeit des Baugrundes zu berücksichtigen. In Abhängigkeit von der künftigen Nutzung kann 

auch eine Oberflächenabdeckung erforderlich werden." 
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Eine zweite Untersuchung vom 31.05.1999 führt zu der AItabIagerung 1 3800045-26 aus: „(…) Da 

keine Grundwasser- und Deponiegasgefährdung (vgl. Untersuchungsbericht U-98112- RH/Kvom 

14.05.1998) zu erwarten ist, ist eine Nutzung der Fläche als Gewerbegebiet prinzipiell möglich, erfor-

dert jedoch erhöhte Aufwendungen. Diese resultieren aus einer erheblichen Belastung des Unter-

grundes durch umweltgefährdende Stoffe, die voraussichtlich spezielle Sicherungsmaßnahmen (Ab-

deckung, Versiegelung oder Abdichtung, Arbeitsschutz bei Erdarbeiten sowie erhebliche Entsorgungs- 

und Gründungsarbeiten, eventuell auch Entsorgungsmaßnahmen) erforderlich machen. Der exakte 

Umfang der notwendigen Sanierungs- oder Sicherungsmaßnahmen ist im Zuge einer detaillierten 

Sanierungsuntersuchung, die auf die spezielle gewerbliche Nutzung abgestimmt ist, festzulegen.“ 

Alle Untersuchungen sind dieser Begründung in der Anlage beigefügt. Die Altstandorte sind in der 

Plankarte des Bebauungsplanes dargestellt.  

 

 

7 Immissionsschutz  

Nördlich sowie nordöstlich des geplanten Marktgebäudes wird durch den Bebauungsplan die Auf-

schüttung eines Lärm- und Sichtschutzwalles planungsrechtlich vorbereitet. Damit soll die angrenzen-

de Ortslage von Irlich vor der Geräuschentwicklung im Bereich der Ladezone des Discounters sowie 

der Kundenstellplätze geschützt werden. Es handelt sich hierbei um eine präventive Vorsorgemaß-

nahme. Neben den positiven akustischen Effekten wird durch die Geländemodellierung auch sicher-

gestellt, dass das Marktgebäude aus nördlicher Richtung, d.h. aus Richtung der Offenlandschaft so-

wie aus Richtung der Ortslage nicht sichtbar ist.  

Der betroffene Bereich wird als Fläche für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-

kungen ausgewiesen. Die Höhe des Walls wird auf 101,1 – 102,5 m ü.NN. begrenzt. Damit kann ge-

währleistet werden, dass dieser mindestens die Höhe des Gebäudes erreicht und damit seine Funkti-

on als Sichtschutz übernimmt. Gleichzeitig wird einer übermäßigen Höhenentwicklung, die sich nega-

tiv auf das Landschaftsbild auswirken könnte, vorgebeugt. In diesem Wall kann u.a. der Bodenaushub 

aus dem Plangebiet eingebaut werden und damit ein Beitrag zur Reduzierung anfallender Abfallmen-

ge geleistet werden.  

Um den Nachweis der immissionsschutzrechtlichen Verträglichkeit der Ausweisung der Sondergebiete 

sowie des Gewerbegebietes mit der angrenzenden Wohnbebauung zu führen, wurde im Übrigen eine 

schalltechnische Untersuchung durch das Büro GSA Limburg (Neubau einer Aldi-Filiale – Erweiterung 

des bestehenden Rewe-Marktes, Geräuschimmissionsprognose, Projekt-Nr. 111012, Stand 

16.05.2011) erstellt. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass aus der Ansiedlung der AldiSüd-Filiale keine 

Notwendigkeit von Schallschutzmaßnahmen resultiert. Eine Ergänzung dieser Untersuchung setzt 

sich insbesondere mit der Frage der immissionsschutzrechtlichen Verträglichkeit der Erweiterung des 

Rewe-Marktes auseinander (Neubau einer Aldi-Filiale – Erweiterung des bestehenden Rewe-Marktes, 

1. Ergänzung, Prüfung von Schallschutzmaßnahmen gegenüber den Betriebsgeräuschen des Rewe-

Marktes GSA Limburg GmbH, Projekt-Nr. 111012-A, Stand 12.11.2011). Diese ergänzende Untersu-

chung kommt zusammenfassend zu dem folgenden Ergebnis: „(…) Auch für diesen Planungsfall wäre 

der für den gesamten Marktbetrieb prognostizierte Beurteilungspegel an der südlich zum REWE-Markt 

gelegenen Wohnbebauung mit Berücksichtigung des „irrelevanten“ Immissionsanteiles der geplanten 

ALDI-Filiale noch grenzwertig eingehalten. Eine Abänderung der Beurteilungssituation kann sich je-

doch dann ergeben, wenn die Ausdehnung  der Marktöffnungszeiten bis 22.00h am REWE-Markt 

berücksichtigt wird. Da für diesen Fall der abendliche Ruhezeitraum voll umfänglich in Anspruch ge-

nommen wird, sind für die in diesem Zeitraum auftretenden Geräuschimmissionen Zuschläge  von + 6 

dB bei der Bildung des Beurteilungspegels zu vergeben. Dies kann dann im Rahmen einer projektbe-
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zogen zu fertigenden Geräuschimmissionsprognose zur Überschreitung des Immissionsrichtwertes 

aus dem Marktbetrieb REWE führen. Zur Kompensation einer Richtwertüberschreitung für diesen 

Auslastungsfall (erweiterte VK-Fläche und Öffnungszeiten bis 22.00h) sollte erwogen werden, im 

Rahmen des Bauleitplanverfahrens eine Schallschutzwand im Verlauf der südlichen Grundstücks-

grenze/Parkplatzgrenze mit einer Bauhöhe von h = 2 m vorzusehen. Durch die „Tieflage“ der benach-

barten Wohnbebauung ist dies ausreichend, mögliche Richtwertüberschreitungen aus den Betriebsab-

läufen zu kompensieren.“ 

Entsprechend dieser gutachterlichen Ausführungen wird im Bebauungsplan eine Schallschutzwand 

mit einer Höhe  von 2,0 - 2,5 m über dem Niveau des Parkplatzes festgesetzt.  

 

 

8 Sonstige Infrastruktur  

Das Plangebiet wurde bis in das Jahr 2011 von einer 110kV-Freileitung überspannt, des Weiteren war 

ein zugehöriger Maststandort vorhanden. Die Betreiberin RWE Westfalen-Ems Netzservice GmbH 

betreibt gegenwärtig die Demontage dieser Infrastruktureinrichtungen. Mit Schreiben vom 17.01.2012 

teilt die RWE Westfalen-Weser-Ems mit:  

„Mit den Demontagearbeiten wurde bereits begonnen. Nach Abschluss dieser Arbeiten sind von unse-

rer Seite keine Anregungen zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, 

dass es vorgesehen ist, die Fundamente des Mastes 5 nur bis zu einer Tiefe von etwa 1,20 m unter 

Gelände zu entfernen. Da in diesem Bereich künftig Stellplätze vorgesehen sind, gehen wir davon 

aus, dass dies zu keiner Beeinträchtigung der späteren Nutzung führen wird.“ 

Die Notwendigkeit der Darstellung der ehemaligen Leitungstrasse mit Schutzstreifen ist somit nicht 

mehr gegeben.  

 

 

9 Verfahren  

Da die Änderung des Flächennutzungsplanes parallel zur Aufstellung des gleichnamigen Bebauungs-

planes erfolgt, wird es als zulässig erachtet, für weitergehende Ausführungen auf die dortige Begrün-

dung zu verweisen.  
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10 Würdigung der Stellungnahmen aus den frühzeitigen Beteiligungsverfahren  
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Neuwied 
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